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 Veröffentlicht am 14.06.2004

Norm

KartG 1988 §45 Abs2

Rechtssatz

Grundsätzlich analoge Anwendung des §45 Abs2 KartG auch in Verfahren, in dem andere Personen eine bestimmte

verfahrensrechtliche Stellung beanspruchen, die ihnen von den Parteien, die die hier gegenständlichen

Gegenäußerungen erstattet haben, abgesprochen wird (hier Äußerungen von Konkurrenten nach Ablauf der 14-

tägigen Frist des §42a Abs3a KartG).

Vorliegendenfalls jedoch kein Kostenzuspruch für die Gegenäußerungen der Parteien, weil in konkreto die späteren

"Sachverhaltsdarstellungen" nicht als missbräuchlich angesehen werden können.
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